
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 15 (1959)

Heft: 7-8

Artikel: Wir sind anderer Meinung

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-845598

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-845598
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Wir sind anderer Meinung
In Beantwortung einer Kleinen Anfrage von Kantonsrat P. Gyse/

(Adliswil) führt der Regierungsrat aus:

„In der eidgenössischen Volksabstimmung vom 1. Februar 1959 wur-
de die Verfassungsvorlage über die Einführung des Frauenstimm- und
-Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten von den zürcherischen
Stimmberechtigten mit starker Mehrheit verworfen. Das Abstimmungs-
ergebnis bestätigt die schon früher gemachten Erfahrungen, dass im
Kanton Zürich für die nächsten Jahre an eine Verwirklichung der vollen
politischen Gleichberechtigung der Frauen nicht zu denken ist. Der Re-

gierungsrat teilt deshalb die Auffassung, dass der Ausbau der staatsbür-

gerlichen Rechte der Frau nur allmählich und schrittweise erfplgen kann.
In diesem Rahmen werden die Vorarbeiten für eine Vorläge im Sinne
der Motion 846/47 weitergeführt. Im übrigen dürfte che Einschaltung
einer Pause in der Diskussion um das Frauenstimmrecht angezeigt sein;
eine Vorlage im jetzigen Moment müsste von einem grossen Teil der
Stimmberechtigten als Zwängerei empfunden werden."

Wann gedenkt der Regierungsrat von Zürich, folgende
anhängige Motionen zu behandeln und dazu Stellung
zu nehmen?
Moifio« Dr. TDms G/«W/e/<2er, Zziric/?, vom 26. 7954

Da es sich ergeben hat, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter
in der Schweiz nur stufenweise verwirklicht werden kann, wird der Re-

gierungsrat eingeladen, dem Kantonsrat beförderlich eine Vorlage für
ein Gesetz über das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Frauen in den

Gemeinden zu unterbreiten, durch das gestützt auf Art. 16 Abs. 2 der

Kantonsverfassung den Gemeinden das Recht gegeben wird, im Rahmen

ihrer Zuständigkeit bei der Besetzung öffentlicher Aemter das Stimm-
recht und die Wählbarkeit auch Schweizerbürgerinnen zu verleihen.

MoAow /-Vo/. Dr. //. Sc/Vzzz wzz/4 Dr. D. ZDrAer/z«, Zzïr/c/?, v. 72. O&t- 7954

In Kanton, Bezirken und Gemeinden haben Schweizerbürgerinnen,
welche das 20. Altersjahr zurückgelegt haben, in Angelegenheiten der
Schule, der Kirche und der Fürsorge das aktive und passive Wahlrecht.

MoAow RA Böcfe/i, ZzïrzcÂ, vom 25. /w/i 2959

Der Regierungsrat wird eingeladen, im Zusammenhang mit seiner

Stellungnahme zu den anhängigen Motionen über den schrittweisen Aus-
bau der staatsbürgerlichen Rechte der Frau dem Kantonsrat Bericht und

Antrag zu unterbreiten, ob durch Gesetzgebung und Abänderung von
Art. 16 der Staatsverfassung den Schweizerbürgerinnen im Kanton Zü-
rieh das Stimmrecht bei kantonalen Volksabstimmungen verliehen wer-
den kann.
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